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RATGEBER

AHV

Erhalte ich die
Minimal-Rente?

7c/t 6m 60 Ja/trc a/f, gesc/ttec/e«
zzac/t 20 Ja/zren 7s/ze, /za6e r/rez
KzVzz/er azz/gezoge« zznd z'm Ge-
sc/za/r meinem Mannes 72 Ja/zre
znz'fgear/zez'ZeZ zm<7 das Gesc/zà/f
zzac/z/zer 5 Ta/zre aZZezn ge/w/zrt.
7Vac/z/zer war z'c/z /ändere Zezï
krank zznd nz'c/zf me/zr vo// ez'nsaZz-

/ä/?z'g. 7e?zZ ZeZze ZcZz z'm //azzs/zaZz

znez'ner Frezzndz'n zznd ar/zezïe da
mz'r.

7/n 7?afge6er der «ZezïZzz/ze» 3/93,
Sez'fe 63, Zese z'c/z von Tez'/rentezz.
7s? es mög/z'c/z, dass z'c/z nz'c/zf dz'e

Mz'nz'zwaZ-Renre erZzaZfe? Das
mac/zt mz'r Sorge/

Vorerst möchte ich darauf hinwei-
sen, dass die Höhe der AHV-Rente
von der Beitragsdauer und dem
durchschnittlichen Einkommen
bis zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns bestimmt wird. Es ist den
AHV-Organen daher nicht mög-
lieh, Renten verbindlich vorauszu-
berechnen. Zudem ist die Berech-
nung einer konkreten Rente relativ
aufwendig, und gerade der Ren-

tenanspruch von Frauen kann al-
lenfalls erst mit Vergleichsrech-
nungen ermittelt werden, wobei in
diesem Fall immer die für die Ver-
sicherte günstigere Rente zur Aus-
Zahlung gelangt. Daher sind die
AHV-Zweigstellen kaum in der
Lage und in den meisten Kantonen
auch nicht ermächtigt, verbindli-
che Rentenauskünfte zu erteilen.

Aufgrund Ihrer mir zur Verfügung
gestellten Unterlagen ergibt sich
klar, dass Sie bis heute keine Bei-
tragslücken aufweisen. Da Sie in
weniger als fünf Jahren das Ren-
tenalter erreichen, können auch
keine Lücken mehr entstehen,
wenn Sie den Wohnsitz Schweiz
beibehalten. Sollten sich künftig
Beitragsausstände ergeben, miiss-
ten diese mit Ihrer künftigen Rente
verrechnet werden. Sie dürfen also
bei weiterhin ununterbrochenem
Wohnsitz in der Schweiz sicher
mit der Mindestrente der AHV
rechnen. Sollten Sie den Wohnsitz
vor Erreichen des Rentenalters ins
Ausland verlegen, müssten Sie
sich als Auslandschweizerin aller-
dings unbedingt der freiwilligen
Versicherung anschliessen, um
auch künftige Beitragslücken zu
vermeiden.

Schon heute möchte ich Sie bitten,
die Anmeldung für die AHV recht-
zeitig, das heisst etwa drei Monate

vor dem 62. Geburtstag, einzurei-
chen, damit die Rente terminge-
recht berechnet und ausbezahlt
werden kann. Das offizielle An-
meldeformular können Sie bei der

AHV-Zweigstelle der Wohnge-
meinde beziehen.

Dz: Zzzz: RzzrZoZ/7zzor

Korrigenda:
In der letzten Ausgabe der
«Zeitlupe» hat sich beim Rat-
geber «AHV» Seite 58 ein
Fehler eingeschlichen. Beim
Artikel «Rückerstattung von
Ergänzungsleistungen, kan-
tonalen Beihilfen und Ge-
meindezuschüssen» muss
es im zweiten Abschnitt der
Antwort richtig heissen:
«Der Vermögens-Freibetrag
von Fr. 25 000 - dient zur Be-
rechnung der EL. Sollten zu-
viele fn/chf zwe/7 Ergän-
zungsleistungen nach Bun-
desrecht bezogen worden
sein, so kann allerdings eine
Rückerstattung auch im
Rahmen dieses Freibetrages
in Frage kommen.

Recht
Wohlbefinden und
Medizinische Felle - gn robustes

und pflegeleichtes Naturprodukt. Schaffelle

helfen Ihnen jederzeit und überall kom-

fortabel und gesund durch den Alltag.

*ehaglichkeit
Betteinlagen

Fellschuhe und -Stiefel

Rollstuhl-Schlupfsack

Rollstuhlauflagen

Schicken Sie uns dieses Inserat, Sie er-
halten dann unverbindlich detailierte
Unterlagen! Oder rufen Sie uns an!

•
•
•

ORGATERM/D

Meine
Arlrßcscip-

Generalvertretung Schweiz:

f REHA
HILFENAG

1 Mühlegasse 7
4800 Zofingen
Tel. 062 51 43 33

Ein neues
Testament -
was mache ich mit
dem alten?

7c/z möc/zfe mez'n Testament, we/-
c/zes z'c/z z'n ez'zzezn ßankz/epor atz/-
6ewa/zre, äzzz7ern. Mttss z'c/z <7as a/-
te vernz'c/zfen ozier zusammen rnz't

z/em netzen azz/6ewa/zren

Es ist nicht zwingend, dass Sie das
alte Testament, das Sie durch ein
neues ersetzen wollen, vernichten.
Sie können zwar das alte Testa-
ment vernichten, können aber auch
im neuen Testament den Zusatz
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